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Bek. Nr. 1 

Landkreis Berchtesgadener Land 
 

Vollzug des Art. 82 Abs. 3 Landkreisordnung (LKrO) 
Einsichtnahme in Beteiligungsbericht 

 
Gemäß Art. 82 Abs. 3 der Landkreisordnung (LKrO) hat der Landkreis jährlich einen Bericht über seine Beteiligungen an Unter-
nehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihm mindestens der 20. Teil der Anteile des Unternehmens 
gehört. 
 
Für das Geschäftsjahr 2023 wurde für folgende Unternehmen der Beteiligungsbericht erstellt und dem Kreistag in der Sitzung am 
25. Juli 2025 vorgelegt: 
 

 Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH 
 Energieagentur Südostbayern GmbH 
 Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land GmbH 
 Kliniken Südostbayern AG und deren Tochterunternehmen 

• KlinikPlus Medical Services GmbH 
• Fachärztezentrum Kliniken Südostbayern GmbH  
• Klinik-Gebäudeservice Traunstein GmbH 
• Klinik Service der Kliniken des Landkreises Berchtesgadener Land GmbH (KS BGL) 

 
Gemäß Art. 82 Abs. 3 Satz 5 LKrO wird darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in diesen Beteiligungsbericht nehmen kann 
(Landratsamt Berchtesgadener Land, Salzburger Str. 64, Bad Reichenhall, Zimmer Nr. 29, während der üblichen Öffnungszeiten). 
 
 
Bad Reichenhall, den 28.Juli 2025 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Bernhard Kern, Landrat 
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Bek. Nr. 2 
 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

Bekanntmachung zur vorläufigen Sicherung des Überschwemmungsgebiets  
an dem Wildbach Stoißer Ache (Gewässer III. Ordnung, Wildbachgefährdungsbereich)  

auf dem Gebiet der Gemeinden Anger, Piding  
und der Großen Kreisstadt Bad Reichenhall im Landkreis Berchtesgadener Land 

 
Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um Hochwasserschäden 
zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die Gebiete zu ermitteln, die bei Hochwasser voraussichtlich überschwemmt werden. 
Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) verpflichtet deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die Überschwemmungsgebiete in Bay-
ern zu ermitteln und zu kartieren (Art. 46 Abs. 1 BayWG). 
 
Auf dem Gebiet der Gemeinden Anger, Piding und der Großen Kreisstadt Bad Reichenhall im Landkreis Berchtesgadener Land 
wurde das Überschwemmungsgebiet für den Wildbachgefährdungsbereich am Wildbach Stoißer Ache (im Folgenden als Über-
schwemmungsgebiet bezeichnet) berechnet und in den beigefügten Plänen dargestellt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass es sich dabei um die Ermittlung und Dokumentation einer von Natur aus bestehenden Gefährdungslage und nicht um eine 
durchgeführte oder veränderbare Planung handelt.  
 
Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist das 100-jährliche Hochwasser unter Berücksichtigung der wild-
bachtypischen Eigenschaften (Bemessungshochwasser – HQ100). Ein 100-jährliches Hochwasser wird an einem Standort im sta-
tistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder überschritten. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser 
Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. Die wildbachtypischen Eigenschaften umfassen ein zumindest stre-
ckenweise größeres Gefälle, rasch und stark wechselnden Abfluss und zeitweise hohe Feststoffführung (insbesondere 
Schwemmholz, Sand; kies und Geröll).   
 
Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flächen sind in den Übersichtskarten im Maßstab M 1:20.000 bzw.    
M 1:30.000 senkrecht schraffiert und blau eingefasst. Detailkarten im Maßstab M 1: 2 500 können in den Gemeinden Anger, 
Piding und der Großen Kreisstadt Bad Reichenhall täglich während der üblichen Dienstzeiten sowie auf der Homepage des Land-
ratsamtes Berchtesgadener Land im Internet unter folgender Adresse eingesehen werden:  
https://www.lra-bgl.de/lw/umwelt-natur/wasserrecht/hochwasser/ueberschwemmungsgebiete  
 
Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwemmungsgebiet dargestellten Flächen als vorläufig gesicherte Gebiete. 
Damit sind insbesondere folgende Rechtswirkungen verbunden:  
 
Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem 
Baugesetzbuch (BauGB) untersagt. Das Verbot gilt nicht, wenn die Ausweisung ausschließlich der Verbesserung des Hochwas-
serschutzes dient, sowie für Bauleitpläne für Häfen und Werften (§ 78 Abs. 1 Satz 2 WHG). 
 
Ausnahmsweise kann das Landratsamt Berchtesgadener Land abweichend von dem genannten Verbot nach § 78 Abs. 1 Satz 1 
WHG die Ausweisung neuer Baugebiete unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen. 
 
Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG haben die Gemeinden bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
BauGB insbesondere zu berücksichtigen:  
 
1.  die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger,  
2.  die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und  
3.  die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.  
 
Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB entsprechend.  
 
Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 
33, 34 und 35 BauGB untersagt. Das Verbot gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Däm-
men, der Gewässer- und Deichunterhaltung und des Hochwasserschutzes des Messwesens (§ 78 Abs. 4 Satz 2 WHG). Dieses 
Verbot gilt auch für ein bereits begonnenes Bauvorhaben auf Grundlage einer erteilten Baugenehmigung, bei der die Bauarbeiten 
noch nicht abgeschlossen sind.  
 
Im Einzelfall kann das Landratsamt Berchtesgadener Land bzw. auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt Bad Reichenhall die 
Große Kreisstadt Bad Reichenhall (vgl. § 2 Nr. 4 Buchstabe b GrKrV) abweichend von § 78 Abs. 4 Satz 1 WHG die Errichtung 
oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB gemäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn  
 
1. das Vorhaben  

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verlorengehendem Rück-
halteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,  

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,  
c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und  
d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder  

 
2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können.  

 
Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen   
(§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG).  
 
Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ebenfalls untersagt:  
 
1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern können, 
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2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen 

einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,  
3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen, 
4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die 

fortgeschwemmt werden können, 
5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,  
6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß 

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen,  
7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland,  
8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.  

 
Die zuvor genannten Verbote nach § 78a Abs. 1 WHG gelten nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen 
und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes, einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung 
oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des Wasserabflusses auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen des Messwesens 
sowie für Handlungen, die für den Betrieb von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen 
erforderlich sind.  
 
Das Landratsamt Berchtesgadener Land kann im Einzelfall abweichend von den zuvor genannten Verboten Maßnahmen zulas-
sen, wenn  
 
1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,  
2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden und  
3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu befürchten sind  
 
oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können (§ 78a Abs. 2 Satz 1 WHG).  
 
Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor genannten Nummern 2 und 3 sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft 
zu berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG).  
 
Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden (§ 78a Abs. 2 Satz 2 WHG). 
 
Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten im Falle einer unmit-
telbar bevorstehenden Hochwassergefahr Gegenstände nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch ihren Besitzer unverzüglich aus 
dem Gefahrenbereich zu entfernen.  
 
Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 
verboten. Das Landratsamt Berchtesgadener Land kann auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn keine anderen weniger wasser-
gefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die Heizölverbraucheranlage hoch-
wassersicher errichtet wird.  
 
In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. 
Heizölverbraucheranlagen) insbesondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen (AwSV). Wesentliche Änderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind zum 
Änderungszeitpunkt hochwassersicher auszuführen. Für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne 
des § 2 Abs. 13 AwSV gelten insbesondere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem haben Betreiber 
prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und –intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 AwSV zu beachten.  
 
Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entscheidungen des Landratsamts über die Festsetzung eines Überschwem-
mungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung endet, sobald die Rechtsverordnung zur Festsetzung des Über-
schwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet spätestens nach Ablauf von fünf 
Jahren. Im begründeten Einzelfall kann die Frist vom Landratsamt Berchtesgadener Land höchstens um zwei weitere Jahre ver-
längert werden (vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG).  
 
Weitere Informationen:  
Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden im Themenbereich Naturgefahren des Um-
weltAtlas Bayern für die Öffentlichkeit dokumentiert. Unter www.iug.bayern.de sind auch weitere Informationen zu Überschwem-
mungsgebieten sowie rechtliche Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsverfahren zu finden. Wasserspiegellagen sind beim 
Wasserwirtschaftsamt Traunstein zu erfragen. 
 
 
Bad Reichenhall, den 29. Juli 2025 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Bernhard Kern, Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
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Bek. Nr. 3 
Stadt Laufen 

 
Neuerlass der Satzung über die Erhebung von Gebühren  

für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Laufen  
(Kinderbetreuungseinrichtungs-Gebührensatzung)  

 
Auf Grund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes - KAG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 04. April1993 
(GVBl. 1993, S. 264), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2019 (GVBl. 2019, S. 266), und des Art. 23 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern - GO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 1998, S. 796), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26.03.2019 (GVBl. 2019, S. 98), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBL. S. 385) erlässt die 
Stadt Laufen folgende   
  

Satzung:  
  

ERSTER TEIL  
Allgemeine Vorschriften  

  
§ 1  

Gebührenpflicht 
  
Die Stadt Laufen erhebt für die Benutzung der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindertageseinrichtung i. S. des § 1 
der Kinderbetreuungssatzung) Gebühren.  
  

§ 2  
Gebührenschuldner 

  
1.  Gebührenschuldner sind,  

a)  die Sorgeberechtigten des Kindes, das in der Kindertageseinrichtung aufgenommen wird,   
b) diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in die Kindertageseinrichtung angemeldet haben.  

  
2.  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.  
  

§ 3  
Entstehen, Ende und Fälligkeit der Gebühr  

  
1.  Die Gebühren i.S. der §§ 5 ff. entstehen erstmals mit der Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung; im Übrigen 

entstehen diese Gebühren jeweils fortlaufend mit Beginn eines Monats. Die Gebühren sind auch dann zu entrichten, wenn 
eine Kinderbetreuungseinrichtung während der Ferien, an Feiertagen oder aus sonstigen Gründen geschlossen bleibt. Für 
ein Betreuungsjahr (= 01. September bis 31. August des Folgejahres) wird die Gebühr 12mal erhoben. Die Gebührenschuld 
endet mit der Abmeldung oder dem Ausscheiden des Kindes. 
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2.  Wird ein Kind im Laufe eines Monats in die Kindertageseinrichtung aufgenommen, ist bei einer Aufnahme innerhalb des 
Monats die volle Monatsgebühr zu zahlen.  

  
3.  Die Gebühr ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das Kind wegen Krankheit oder aus persönlichen Gründen fernbleibt 

und der Platz in der Kindertageseinrichtung für das betreffende Kind freigehalten wird. Wenn ein Kind jedoch aufgrund ärztlich 
nachgewiesener Erkrankung die Kindertageseinrichtung über einen Zeitraum von mehr als einem Monat nicht besuchen 
kann, kann die Gebühr für diesen Zeitraum auf Antrag erstattet werden.  

  
4.  Die Verpflegungskostenpauschale für das Mittagessen (§ 5 Abs. 5) entsteht erstmals (für den ersten Monat) mit der Anmel-

dung zur Teilnahme am Mittagessen.  
 Die Verpflegungskostenpauschale für das Mittagessen (§ 5 Abs. 5) muss bezahlt werden, auch wenn das Kind nicht am 

Essen teilgenommen hat.  
  

5.  Die Betreuungsgebühren i.S. der §§ 5 ff. werden jeweils am 5. Tag eines Monats für den gesamten Monat fällig. Die Verpfle-
gungskostenpauschale für das Mittagessen (§ 5 Abs. 5) wird jeweils am 15. Tag eines Monats für das gesamte Monat fällig. 
Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt Laufen eine Einzugsermächtigung für ihr Konto zu erteilen oder die Be-
träge bei Geldinstituten einzuzahlen. Barzahlung ist nicht möglich.  

  
ZWEITER TEIL  

Einzelne Gebühren  
  

§ 4  
Gebührenmaßstab  

  
Die Höhe der Betreuungsgebühren (Elternbeiträge) i.S. der §§ 5 ff. richtet sich nach den Buchungskategorien der Kindertages-
einrichtung (Kinderkrippe, Kindergarten oder Kinderhort)  
  

§ 5  
Gebührensatz  

  
1.  Für die Betreuung von Kindern ab einem Jahr in der Kinderkrippe wird für jeden angefangenen Monat folgender Elternbeitrag 

erhoben:  
 

 Für eine Buchungszeit von  
 2 – 3 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt     243,00 € 

 3 – 4 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt    270,00 € 

 4 – 5 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt    297,00 € 

 5 – 6 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt    324,00 € 

 6 – 7 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt   351,00 € 

 7 – 8 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt   378,00 € 

 8 – 9 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt   405,00 € 

    

Jeden Monat wird zusätzlich ein Teegeld in Höhe von 2,50 € eingezogen. Das monatliche Spielgeld ist in den Betreuungskosten 
bereits inkludiert.  
 
2.  Für die Betreuung von Kindern von drei Jahren bis zur Einschulung im Kindergarten wird für jeden angefangenen Monat 

folgender Elternbeitrag erhoben:  
 

Für eine Buchungszeit von  
 3 – 4 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt  144,00 € 

 4 – 5 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt   158,00 € 

 5 – 6 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt   173,00 € 

 6 – 7 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt   187,00 € 

 7 – 8 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt   202,00 € 

 8 – 9 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt   216,00 € 

 mehr als 9 Std. täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt  230,00 € 

  
Jeden Monat wird zusätzlich ein Teegeld in Höhe von 3,00 € eingezogen. 
 
Das monatliche Spielgeld ist in den Betreuungskosten bereits inkludiert.  
 
3.  Für die Betreuung von Schulkindern in der Kindertageseinrichtung wird für jeden angefangenen Monat folgender Elternbei-

trag erhoben:  
 

Für eine Buchungszeit von  
 1 – 2 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt:     81,00 € 

 2 – 3 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt   108,00 € 

 3 – 4 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt   135,00 € 
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 4 – 5 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt  162,00 € 

 5 – 6 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt  189,00 € 

  
Der monatliche Elternbeitrag für die Betreuung während der Schulferien beträgt 10,00 €.  

 
Jeden Monat wird zusätzlich ein Teegeld in Höhe von 3,00 € eingezogen. 
 
Das monatliche Spielgeld ist in den Betreuungskosten bereits inkludiert.  
 
4. Eine nachträgliche Änderung der Buchungszeiten ist jeweils zum folgenden Monat in Absprache mit dem Haus für Kinder 

möglich.  
 
5.  Verpflegungskostenpauschalen: 

 
Für das Mittagessen wird monatlich eine pauschale Gebühr erhoben.  
 
Die Pauschale für das Mittagessen wird für 11 Monate pro Betreuungsjahr – September bis einschließlich Juli – erhoben. 
 
Bei einer Teilnahme an der Mittagsverpflegung werden pro Monat folgende Beträge als Pauschale in der Kinderkrippe festge-
legt: 
 

1 x wöchentlich 14,40 € 
2 x wöchentlich 28,80 € 
3 x wöchentlich 43,20 € 
4 x wöchentlich 57,60 € 
5 x wöchentlich 72,00 € 

 
Bei einer Teilnahme an der Mittagsverpflegung werden pro Monat folgende Beträge als Pauschale im Kindergarten festgelegt: 
 

1 x wöchentlich 16,80 € 
2 x wöchentlich 33,60 € 
3 x wöchentlich 50,40 € 
4 x wöchentlich 67,20 € 
5 x wöchentlich 84,00 € 

 
Bei einer Teilnahme an der Mittagsverpflegung werden pro Monat folgende Beträge als Pauschale im Kinderhort festgelegt: 
 

1 x wöchentlich 20,00 € 
2 x wöchentlich 40,00 € 
3 x wöchentlich 60,00 € 
4 x wöchentlich 80,00 € 
5 x wöchentlich 100,00 € 

 
§ 6  

Geschwisterermäßigung  
  

1.  Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einem Haushalt (auch Stief- oder Halbgeschwister) die Kindertageseinrichtung, 
wird der Elternbeitrag für das 2. Kind um 10,00 € und für das 3. Kind um 50,00 € gesenkt. Jedes weitere Kind ist gebührenfrei. 
Die Geschwisterermäßigung wird nach Reihenfolge der Anmeldung gewährt. Bei gleichem Anmeldedatum bestimmt das 
Geburtsdatum (ältere Kind) die Ermäßigung.  

  
2.  Von der Geschwisterermäßigung unberührt bleibt das monatliche Teegeld und die monatliche Verpflegungskostenpau-

schale.  
  

§ 7  
Gebührenermäßigung für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung  

 
1.  Für Kinder ab drei Jahren wird zur Entlastung der Sorgeberechtigten eine zusätzliche staatliche Leistung in Höhe von 100 € 

gewährt und als Zuschuss auf den Gebührensatz der §§ 5 ff. angerechnet. Ein Antrag der Sorgeberechtigten ist nicht erfor-
derlich. Die Anrechnung ist auf die Höhe der festgesetzten Gebühr begrenzt.   

  
2.  Der Beitragszuschuss wird mit einer Stichtagsregelung an das Kindergartenjahr gekoppelt. Er gilt ab dem 1. September des 

Jahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird, und wird bis zu Einschulung bezahlt.  
  

3.  Von der Gebührenermäßigung für Kinder ab 3 Jahren unberührt bleibt das monatliche Teegeld und die Verpflegungskosten-
pauschale.  

 
§ 8 

Befreiung und Ermäßigung 
 
1.  Die Benutzungsgebühr und die Verpflegungskostenpauschale können auf Antrag der Sorgeberechtigten ganz oder teilweise 

vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastungen durch die Gebühren nicht zuzumuten 
sind (§ 90 Abs. 3 SGB VIII).  

 
2.  Bis zur Entscheidung über den gestellten Antrag bei der öffentlichen Jugendhilfe sind die Betreuungsgebühren und die Ver-

pflegungskostenpauschale von den Gebührenschuldnern zu entrichten. 
 

DRITTER TEIL 
Schlussbestimmungen 
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§ 9 

Inkrafttreten  
  
Diese Satzung tritt am 01.09.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung der Stadt Laufen vom 
26.06.2024 außer Kraft.  
  
  
Laufen, den 31. Juli 2025 
Stadt Laufen  
  
Hans Feil, Erster Bürgermeister  
  
 
Bek. Nr. 4 

Markt Berchtesgaden 
 

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung) 

 
Der Markt Berchtesgaden erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) folgende  
 

Satzung 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemein-
degebiet des Marktes Berchtesgaden. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsän-
derungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO. 
 
Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, 
haben Vorrang. 
 

§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 

 
Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzu-
stellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder 
Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 
 
Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach Anlage 1 zur Satzung. Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung. Ist eine 
Nutzung nicht in der Anlage aufgeführt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze in Anlehnung an eine oder mehrere vergleichbare 
Nutzungen der Anlage zu ermitteln. 
 
Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird 
die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt. 
 
Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln und danach auf eine ganze Zahl abzurunden. 
Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Abrundung auf die 
ganze Zahl erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze. 

§ 3 
Herstellung und Ablöse der Stellplätze 

 
Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des 
Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu          
sichern. 
 
Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungs-
zeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung des 
Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind. 
 
Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Übernahme der Kosten ihrer Herstellung gegenüber dem Markt (Ab-
lösungsvertrag) abgelöst werden. Die Entscheidung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen des Mark-
tes. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf 
dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden können. Der Ablösungsbetrag beträgt 
je Stellplatz 10.000.-Euro. 
 
Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf 
angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 
 

§ 4 
Anforderungen an die Herstellung 
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Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
 
Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 
BayBO. 
 

§ 5 
Abweichungen 

 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden. 
 

§ 6 
Schlussbestimmungen 

 
Diese Satzung tritt zum 1. Oktober 2025 in Kraft. 
 
Anlage 1 
 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon 
für 
Besucher 
in % 

1. Wohngebäude   
1.1  Gebäude mit Wohnungen 1 Stellplatz je Wohnung; bei Mietwohnungen, für 

die eine Bindung nach dem Bayerischen Wohn-
raumförderungsgesetz besteht, 0,5 Stellplätze 

– 

1.2  Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime 1 Stellplatz je 20 Betten, 
mindestens 2 Stellplätze 

75  

1.3  Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 10 
1.4  Schwestern-/ Pflegerwohnheime, 

Arbeitnehmerwohnheime u. ä. 
1 Stellplatz je 4 Betten 10 

1.5  Altenwohnheime, Altenheime, 
Langzeit- und Kurzzeitpflegeheime, 
Tagespflegeeinrichtungen u. ä. 

1 Stellplatz je 15 Betten bzw. Pflegeplätze, 
mindestens 2 Stellplätze 

50 

1.6  Obdachlosenheime, Gemeinschaftsunterkünfte 
für Leistungsberechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 

1 Stellplatz je 30 Betten, 
mindestens 2 Stellplätze 

10 

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und 
Praxisräumen 

  

2.1  Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 Stellplatz je 40 m² NUF1) 20 
2.2  Räume mit erheblichem Besucherverkehr 

(Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungsräume, 
Arztpraxen und dergl.) 

1 Stellplatz, je 30 m² NUF1), 
mindestens 3 Stellplätze 

75 

3. Verkaufsstätten   
3.1  Läden 1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche für 

den Kundenverkehr, 
mindestens 2 Stellplätze je Laden 

75 

3.2  Waren- und Geschäftshäuser (einschließlich 
Einkaufszentren, großflächigen Einzelhandelsbetrie-
ben) 

1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche für 
den Kundenverkehr 

75 

4. Versammlungsstätten (außer Sportstätten), 
Kirchen 

  

4.1  Versammlungsstätten von überörtlicher 
Bedeutung (z. B. Theater, Konzerthäuser, 
Mehrzweckhallen) 

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 90 

4.2  Sonstige Versammlungsstätten (z. B. Lichtspieltheater, 
Schulaulen, Vortragssäle) 

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 90 

4.3  Kirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 90 
5. Sportstätten   
5.1  Sportplätze ohne Besucherplätze 

(z. B. Trainingsplätze) 
1 Stellplatz je 300 m² 
Sportfläche 

– 

5.2  Sportplätze und Sportstadien mit 
Besucherplätzen 

1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

– 

5.3  Turn- und Sporthallen ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 50 m² Hallenflächen – 
5.4  Turn- und Sporthallen mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 
– 

5.5  Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m² Grundstücksfläche – 
5.6  Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen – 
5.7  Hallenbäder mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 
– 

5.8  Tennisplätze, Squashanlagen o. ä. ohne 
Besucherplätze 

2 Stellplätze je Spielfeld – 

5.9  Tennisplätze, Squashanlagen o. ä. mit 
Besucherplätzen 

2 Stellplätze je Spielfeld, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

– 
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Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon 
für 
Besucher 
in % 

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage – 
5.11 Kegel- und Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn – 
5.12 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stellplatz je 5 Boote – 
5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m² Sportfläche – 
6. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe   
6.1  Gaststätte 1 Stellplatz je 10 m² Gastfläche, mindestens 1 Stell-

platz 
75 

6.2  Spiel- und Automatenhallen, Billard-Salons, 
sonst. Vergnügungsstätten 

1 Stellplatz je 20 m² NUF1), 
mindestens 3 Stellplätze 

90 

6.3  Hotels, Pensionen, Kurheime und andere 
Beherbergungsbetriebe 

1 Stellplatz je 6 Betten, 
bei Restaurationsbetrieb Zuschlag nach 
den Nrn. 6.1 oder 6.2 

75 

6.4  Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 75 
7. Krankenanstalten   
7.1  Krankenanstalten von überörtlicher 

Bedeutung 
1 Stellplatz je 4 Betten 60 

7.2  Krankenanstalten von örtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 6 Betten 60 
7.3  Sanatorien, Kuranstalten, 

Anstalten für langfristig Kranke 
1 Stellplatz je 4 Betten 25 

7.4  Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m² NUF1), 
mindestens 3 Stellplätze 

75 

8. Schulen, Einrichtungen der 
Jugendförderung 

  

8.1  Schulen, Berufsschulen, Berufsfachschulen 1 Stellplatz je Klasse, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 10 Schüler über 
18 Jahre 

10 

8.2  Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende – 
8.3  Tageseinrichtungen für mehr als 12 Kinder 1 Stellplatz je 30 Kinder, 

mindestens 2 Stellplätze 
– 

8.4  Tageseinrichtungen bis zu 12 Kinder 1 Stellplatz – 
8.5  Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze – 
8.6  Berufsbildungswerke, Ausbildungswerkstätten 

und dergl. 
1 Stellplatz je 10 Auszubildende – 

9. Gewerbliche Anlagen   
9.1  Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stellplatz je 70 m² NUF1) 

oder je 3 Beschäftigte 
10 

9.2  Lagerräume, -plätze, Ausstellungs-, 
Verkaufsplätze 

1 Stellplatz je 100 m² NUF1) oder 
je 3 Beschäftigte 

– 

9.3  Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stellplätze je Wartungs- oder 
Reparaturstand 

– 

9.4  Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeit über Tankstellenbedarf 
hinaus: Zuschlag nach Nr. 3.1 
(ohne Besucheranteil) 

– 

9.5  Automatische Kfz-Waschanlagen 5 Stellplätze je Waschanlage2) – 
10. Verschiedenes   
10.1  Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingärten – 
10.2  Friedhöfe 1 Stellplatz je 1500 m² Grundstücksfläche, 

jedoch mindestens 10 Stellplätze 
– 

 
 
Berchtesgaden, den 29. Juli 2025 
Markt Berchtesgaden 
 
Franz Rasp, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 5 

Markt Teisendorf 
 

Bekanntmachung über den Billigungsbeschluss sowie über  
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch des Bebauungsplanes „Knogl West“  

 
Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 21.07.2025 die Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes beschlossen. 
Die Entwurfsplanung wurde vom Bau- und Umweltausschuss gebilligt und die öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung 
beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 12.08.2025 durch Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises 
Berchtesgadener Land, an den gemeindlichen Anschlagtafeln und auf der Homepage des Marktes Teisendorf. Mit der Bauleit-
planung soll, durch geeignete Festsetzungen, dringend notwendiger Wohnraum sowie Flächen für nicht störende gewerbliche 
Nutzungen geschaffen werden. 
 
Der Planentwurf in der Fassung vom 10.07.2025 wird nun in der Zeit vom 
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12. August 2025 bis 10. September 2025 
 

öffentlich ausgelegt. Während der Auslegungszeit kann jedermann zur Planung Stellung nehmen. Im gleichen Zeitraum wird die 
Beteiligung der Behörden durchgeführt. Die Planunterlagen können im Rathaus Teisendorf, Poststraße 14, zweites Obergeschoß, 
Zimmer Nr. 210, während der allgemeinen Öffnungszeiten, eingesehen werden. Die Einsichtnahme kann auch über die gemeind-
liche Homepage: teisendorf.org/meine-gemeinde/bauen-wohnen/bauleitplanung erfolgen.  
 
Das Verfahren wird im Regelverfahren durchgeführt. 
 
Es wird auf folgendes hingewiesen: 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.   

 
Datenschutz 

 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO i. V. mit § 3 BauGB 
und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten sie keine Mitteilung über das Er-
gebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG ist einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gem. § 
7 Abs. 3 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
 
Teisendorf, den 12. August 2025 
Markt Teisendorf 
 
Thomas Gasser, Erster Bürgermeister 
 


